
Kooperationsvereinbarung

zwischen der Stadtbibliothek Chemnitz
Moritzstr. 20
09111 Chemnitz

vertreten durch die Direktorin:                  Frau Elke Beer

und der Kindertagesstätte

vertreten durch:                                                           

wird für die Zusammenarbeit zwischen Stadtbibliothek und Kindertagesstätte
folgende Vereinbarung abgeschlossen:

1. Zielsetzung:

Auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung zwischen den Sächsischen 
Staatsministerien für Soziales (SMS), für Kultus (SMK) sowie für Wissenschaft und 
Kunst (SMWK) und dem Landesverband Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband 
e.V. (DBV) vereinbaren die Vertragspartner ihre Zusammenarbeit im Hinblick auf die 
Beförderung der Bildungschancengleichheit von Kindern im Vorschulalter. 
Gemeinsames Ziel ist es, bei Kindern in Kindertageseinrichtungen Lese(vor)freude zu 
wecken, sie mit verschiedenen Medien vertraut zu machen und Hemmschwellen im 
Umgang mit Medien zu minimieren.

2. Umsetzung durch die Kooperationspartner:

Die Stadtbibliothek Chemnitz stellt den Gruppen der Kindertagesstätten beim 
Bibliotheksbesuch ihren Bestand von ca. 28.000 Medien zur Ausleihe bereit. 
Möglichst alle Kinder, die eine städtische Kindertageseinrichtung besuchen, sollen 
die Bibliothek vor Schulbeginn kennen lernen. Sie erhalten Anregungen für ihre 
Freizeitgestaltung und erfahren frühzeitig, wo und auf welche Weise sie 
unterstützende Informationen für Unterricht und Interessen bekommen können. 

Für Projekte der Kindertageseinrichtungen hält die Stadtbibliothek Medienboxen zur 
Ausleihe bereit, die altersgerecht ein Thema bedienen und die Erzieherinnen bei der 
Umsetzung ihrer pädagogischen Konzeption nutzen können. 

Die Erzieherinnen und die für die Kindermedien verantwortlichen Bibliothekarinnen 
der Stadtbibliothek pflegen einen regen Gedankenaustausch, so dass die 
Erziehungskonzepte der Kindertagesstätten entsprechend der Etatsituation in die 
Bestandsentwicklung der Stadtbibliothek einfließen können.



In speziellen Veranstaltungen, die die Bibliothek in Absprache mit der jeweiligen 
Erzieherin vorbereitet, lernen die Kinder auf spielerische Weise, sich selbständig im 
Medienbereich ihrer Altersgruppe zu orientieren und unterschiedliche Medien zu 
nutzen. Darüber hinaus gestaltet die Stadtbibliothek bei Bedarf Veranstaltungen zu 
aktuellen Themen, die in der Gruppenarbeit eine Rolle spielen. Neben dem Erfassen 
des jeweiligen Themas sind die Erweiterung der Sprachkompetenz, aktives Zuhören 
und das Wecken von Leselust Ziel jeder Veranstaltung.

Die Stadtbibliothek bietet dem Erzieherteam der Kindertagesstätte an, sich in einer 
Fortbildungsveranstaltung über die Zusammensetzung und Vielfalt des Medien- und 
Leistungsangebotes der Stadtbibliothek zu informieren. 

Bei Bedarf planen und gestalten die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek gemeinsam 
mit den Erzieherinnen einen „Elternabend in der Bibliothek“. Dabei erhalten die 
Eltern Tipps und Anregungen für den altersgerechten Mediengebrauch ihrer Kinder 
und es werden Wege zur Leseförderung aufgezeigt.

Die Zahlung der jeweils gültigen Jahresgebühr erfolgt jährlich durch das Amt für 
Jugend und Familie gegen Rechnungslegung durch die Stadtbibliothek. 

3. Nebenabreden im beiderseitigen Einvernehmen

4. Gültigkeit

Die Vereinbarung ist gültig ab                      . Sie wird jeweils für ein Jahr wirksam. 
Die Verlängerung ihrer Gültigkeit um ein weiteres Jahr tritt automatisch ein, wenn 
von beiden Seiten keine Veränderungen getroffen wurden. Veränderungen und 
Vertragskündigung bedürfen der Schriftform. Sie können im beiderseitigen 
Einvernehmen oder auch einseitig mit Abschluss eines jeden Vertragsjahres 
getroffen werden.

____________________________________, den ___________________
Ort Datum

_______________________________                  ________________________
Direktorin der Stadtbibliothek Chemnitz       Leiterin der Kindertagesstätte


